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Text 

Beherbergungsstätten und Heime 

§ 121. (1) Bei Heimen und Beherbergungsstätten handelt es sich um zentral verwaltete Unterkünfte, 
bei denen entweder für das Wohnen oder für das Wirtschaften gemeinschaftliche Anlagen vorgesehen 
sind und die als eigenständiges Gebäude oder als Teil eines Gebäudes errichtet werden können. 

(2) Beherbergungsstätten dienen der Unterbringung von Gästen zu vorübergehendem Aufenthalt. 

(2a) Heime sind zur ständigen oder vorübergehenden gemeinsamen Unterbringung von Menschen 
bestimmt, die zu einer nach anderen als familiären Zusammengehörigkeitsmerkmalen 
zusammenhängenden Personengruppe gehören. Sie können der Befriedigung des regelmäßigen 
Wohnbedürfnisses ihrer Bewohnerinnen und Bewohner (Wohnheime), deren Betreuung und Pflege oder 
anderen gesetzlich geregelten oder sonst anerkannten Zwecken dienen. 

(3) In Beherbergungsstätten und in Heimen müssen für je angefangene 10 Schlafstellen im gleichen 
Geschoß mindestens eine Toilette und zwei Waschgelegenheiten, die ausschließlich den im Gebäude 
untergebrachten Personen zur Verfügung stehen, vorgesehen werden. Haben Beherbergungsstätten und 
Heime mehr als 20 Unterkunftsräume, müssen für die ersten 20 mindestens eine Zimmer- bzw. 
Wohneinheit und für jeweils weitere 50 Unterkunftsräume je eine weitere Zimmer- bzw. Wohneinheit 
den Anforderungen des barrierefreien Bauens entsprechen. 
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Bauordnung, Bau, Stadtentwicklung, Stadtplanung, Baugesetz, BO, Bauen, Arbeit, Bauklasse, Haus, 
Wohnhaus, Pflegeheim, Krankenhaus, Krankenanstalt, Pensionistenwohnhaus, Garage, Tiefgarage, 
Wohnheim, Wohnhausanlage, Stadtbild, Flächenwidmung, Flächenwidmungsplan, Land, Grünland, 
Bauland, Industrieland, Parkanlagen, Sportanlagen, Kleingarten, Kleingartensiedlung, Sportplatz, 
Spielplatz, Grundfläche, Badehütte, Freibad, Erholungsgebiet, Friedhof, Friedhöfe, Steinbruch, 
Schottergrube, Sandgrube, Lehmgrube, Tongrube 
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